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Gesetzentwurf der Landesregierung 
Entwurf eines Gesetzes über die Zustimmung zum Staa tsvertrag vom 25. Juni 
2009 über die Einrichtung eines nationalen Mechanis mus zur Umsetzung des 

Fakultativprotokolls zum VN-Abkommen gegen Folter u nd grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Stra fe 

 
 
 
 
 
A. Problem: 
 
Das Fakultativprotokoll zum VN- Übereinkommen gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung vom 10. Dezember 1984 
( OPCAT ) wurde Ende 2002 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
angenommen und liegt seit dem 4. Februar 2003 zur Zeichnung auf. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Ratifikationsurkunde zum Fakultativprotokoll 
am 4. Dezember 2008 bei den Vereinten Nationen in New York hinterlegt. Damit ist 
es für Deutschland am 3. Januar 2009 in Kraft getreten. 
Schleswig – Holstein hat dem Fakultativprotokoll im Bundesrat zugestimmt. 
 
Ziel des Fakultativprotokolls ist die Einrichtung eines Systems regelmäßiger Besuche 
durch unabhängige internationale und nationale Gremien an Orten, an denen Perso-
nen die Freiheit entzogen ist. Freiheitsentziehung Im Sinne des Fakultativprotokolls 
ist dabei jede Form des Festhaltens oder der Inhaftierung oder der Unterbringung 
einer Person in einer öffentlichen oder privaten Gewahrsamseinrichtung, die diese 
Person auf Grund der Entscheidung einer Justiz-, Verwaltungs- oder sonstigen Be-
hörde nicht nach Belieben verlassen darf. Als Gegenstand des nationalen und inter-
nationalen Präventionsmechanismus kommen demzufolge Strafvollzugseinrichtun-
gen, psychiatrische Einrichtungen, Gewahrsamseinrichtungen der Polizei der Länder 
und der Bundespolizei, sowie Pflege- und Altenheime mit geschlossenen Abteilungen 
in Betracht. 
 
Auf internationaler Ebene wird hierfür ein Unterausschuss zum VN- Ausschuss gegen 
Folter eingerichtet. 
 
Auf nationaler Ebene verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, ein oder mehrere Gremien 
zu bilden und zu unterhalten, die zur Verhinderung von Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe Besuche in Ge-
wahrsamseinrichtungen wahrnehmen ( nationaler Präventionsmechanismus ). 
Neben einem Beauftragten des Bundes für die Einrichtungen der Bundespolizei soll 
auf Länderebene eine Länderkommission die Funktion des nationalen Präventions-
mechanismus für sämtliche betroffene Gewahrsamseinrichtungen aller Länder wahr-
nehmen. So wird vermieden, dass jedes Land ein eigenes Gremium bildet und unter-
hält. 
 
Der Schleswig – Holsteinische Landtag hatte in seiner 129. Sitzung am 12. November 
2004 einstimmig die Landesregierung aufgefordert,  
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„im Einvernehmen mit der Bunderregierung und den Bundesländern auf eine schnelle 
Unterzeichnung und Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur UN- Anti- Folter- Konven-
tion hinzuwirken und nach der Ratifizierung konstruktiv an der Ausgestaltung der im 
Zusatzprotokoll beschriebenen Mechanismen mitzuwirken.“ 
( Drs. 15/3717; Plenarprotokoll 15. WP, S. 10045 ) 
 
Das Kabinett hat am 25. Januar 2005 beschlossen, den Beschluss des Landtages 
umzusetzen. 
 
 
B. Lösung: 
 
Es wird ein Staatsvertrag aller Länder vom 25. Juni 2009 nebst Entwurf eines Geset-
zes über die Zustimmung des Landtags zu diesem Staatsvertrag vorgelegt. 
 
Der Staatsvertrag ist von den Justizministerien der Länder erarbeitet worden. Er re-
gelt unter Bezugnahme auf das Fakultativprotokoll vom 18. Dezember 2002 zu dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter ( Präambel ) die Einrichtung 
einer gemeinsamen Kommission der Länder ( Artikel 1 ), die Einsetzung der Mitglie-
der sowie deren Anzahl ( Artikel 4 ) und deren Aufgaben und Befugnisse ( Artikel 2 ). 
 
 
C. Alternativen: 
 
Keine 
 
 
D. Kosten und Verwaltungsaufwand: 
 
1. Kosten: 
 
Der Kommission, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind ( Artikel 4 Absatz 1), steht 
ein Sekretariat zur Verfügung, das die laufenden Geschäfte der Kommission wahr-
nimmt und bis auf Weiteres bei der Kriminologischen Zentralstelle e. V. in Wiesbaden 
angesiedelt wird ( Artikel 5 ). Für die Einrichtung des Sekretariats sowie für Reisekos-
ten der ehrenamtlichen Kommissionsmitglieder sind 200. 000 € jährlich vorgesehen. 
Diese Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt. 
Schleswig – Holstein hat danach 15. 000 € jährlich zu tragen. Diese Summe ist be-
reits in den Doppelhaushalt 2009/2010 eingestellt. 
 
2. Verwaltungsaufwand: 
 
Keiner 
 
3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft: 
 
Keine 
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E. Federführung: 
 
Federführend ist das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration  
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Gesetz über die Zustimmung zum Staatsvertrag vom 25 . Juni 2009 über die Ein-
richtung eines nationalen Mechanismus zur Umsetzung  des Fakultativproto-
kolls zum VN- Abkommen gegen Folter und grausame, u nmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe 
 
                                                     Vom 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
 
                                                        § 1 
 
( 1 ) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland am 25. Juni 2009   
       unterzeichneten Staatsvertrag über die Einrichtung  eines nationalen 
       Mechanismus aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom  
       18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen 
       Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung  
      oder Strafe wird zugestimmt.  
 
( 2 ) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 
 
( 3 ) Den Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 11 in Kraft tritt, macht  

das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration im Gesetz- und  
Verordnungsblatt für Schleswig – Holstein bekannt. 

 
 
                                                       § 2 
 
        Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft. 
 
 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 
 
 
 
Kiel 
 
 
 
Peter Harry Carstensen                                                   Emil Schmalfuß 
 
Ministerpräsident                                                             Minister für Justiz,  
                                                                                        Gleichstellung und Integration 
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Begründung:  
 
1. Allgemeines  
 
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, die Zustimmung des Landtages zu dem Staatsvertrag 
über die Einrichtung eines nationalen Gremiums zur Umsetzung des Fakultativproto-
kolls zum VN – Übereinkommen gegen Folter und grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe zu bewirken, die nach Artikel 30 Abs. 2 der 
Landesverfassung notwendig ist. 
 
 
2. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 
Zu  § 1 
 
§ 1 bewirkt die Zustimmung des Landtages zum Staatsvertrag, der dadurch in Schles-
wig – Holsteinisches Landesrecht umgesetzt wird. 
 
§ 1 Abs. 3 regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages. 
 
 
Zu § 2 
 
§ 2 bestimmt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. Es tritt am Tage nach sei-
ner Verkündung in Kraft. 
 
 
 
Anlage: 
1 Staatsvertrag vom 25. Juni 2009 
 


















